
  
 

            
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Betriebsausschuss Eigenbetrieb für 
Arbeitsförderung 

30.05.2011 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Beschluss zu einer zeitlich begrenzten Umw idmung einer befristeten 

Stelle in eine Feststelle 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung beschließt, dass von den 
derzeit 17 im Stellenplan beschlossenen Stellen für befristet Beschäftigte 1 Stelle für den 
Zeitraum 01.07.2011 bis 30.06.2012, in eine unbefristete Stelle umzuwandeln ist,  
so dass bis zu diesem Termin 19 feste Stellen im EfA eingeplant sind. 
 
 
 
 
 
Wolfram Neumann 
Beigeordneter für 
Wirtschaft und Arbeit 
 
 
 
 
 
 
Begründung:                                                                                                                                    
 
Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.02.2011 den Beschluss zur Ergänzung 
des Förderprojektes Fahrzeugpool im Förderprogramm Bürgerarbeit Vorlage: V/2011/09474 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2011/09807 
Datum:   09.05.2011 
Bezug-Nummer.   
HHstelle/Kostenstelle:  
Verfasser:   Eigenbetrieb für 
Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale) 



gefasst.  
 
„Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung beschließt, dass als 
Synergie aus der Fördermaßnahme „Fahrzeugpool“, gefördert im Förderprogramm 
Bürgerarbeit, der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung gemeinsam mit dem Amt 10, ein 
gesamtstädtisches Fuhrparkkonzept erstellt. Die Kosten dazu werden im Rahmen der 
Fördermaßnahme getragen.“ 
 
Grundlage für die Finanzierung dieses Beschlusses war unter anderem eine 
Lohnkostenbeteiligung der Berufsgenossenschaft an dieser Stelle. Diese Förderung kann 
aber nur im vollen Umfang erfolgen, wenn die Einstellung unbefristet erfolgt. 
 
Ab dem 01.07.2012 steht auch bei den langfristigen Planungen des EfA durch Verrentung 
eines Mitarbeiters eine unbefristete, dann zu besetzende, Stelle zur Verfügung. 
 
Da diese frei werdende Stelle dann nachbesetzt werden muss, oder aber bei Abschluss des 
Projektes „Fuhrparkkonzept“ normale personalwirtschaftliche Maßnahmen greifen, entsteht 
durch die Entfristung für den EfA kein Schaden. 
 
Ein Nachtragswirtschaftsplan muss nicht erstellt werden, da die Mittel zur Umsetzung 
eingeplant sind. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
Stellenplan ab Juli 2011 bis Ende 2012 mit Entgeltgruppen  
 
 
 
 
 
 
 


